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Version v. 30. September 2022, 11:02 A - 20:06:09 Berichterstatter Ferdinand Tiefnig 

Berichterstatter Ferdinand Tiefnig: Geschätzte Frau Minister! Herr Vizepräsident! 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für 

Familie und Jugend über den Beschluss des Nationalrates vom 24. März 2022 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird.  

Der Bericht ist Ihnen in schriftlicher Form zugegangen, darum komme ich gleich zur 

Antragstellung. 

Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage mit 

Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Günther Novak: Wir gehen in die Debatte ein.  

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Dr. Doris Berger-Grabner. Ich erteile ihr 

das Wort. 

 


